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1. Kindergeld: Zeitpunkt des Beginns und der
Beendigung des Hochschulstudiums;
Übergangszeit

Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht Anspruch
auf Kindergeld für ein Kind, das das 18. Lebensjahr,
aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat,
u.a. dann, wenn es entweder

)) für einen Beruf ausgebildet wird oder

¡) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier
Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten liegt.

Das Kindergeld wird vom Beginn des Monats ge-
zahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind, bis zum Ende des Monats, in dem die An-
spruchsvoraussetzungen wegfallen. lm Hinblick auf
ein Hochschulstudium stellt der BFH insoweit mit Ur-
Leil v.7.7.2021 (Az. lll R 40119) folgende Grundsätze
klar:

¡¡ Eine Berufsausbildung in Form eines Hochschul-
studiums beginnt nicht schon mit der Bewerbung
für dieses Studium, wenn zu diesem Zeitpunkt
noch keine Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt
werden.

¡Þ Die Beendigung eines Hochschulstudiums setzt
grundsätzlich voraus, dass das Kind die letzte
nach der einschlägigen Prüfungsordnung erfor-
derliche Prüfungsleistung erfolgreich erbracht hat
und dass dem Kind sämtliche Prüfungsergebnisse
bekannt gegeben worden sind.

:¡ Die Bekanntgabe erfordert regelmäßig, dass das
Kind entweder eine schriftliche Bestätigung über
den erfolgreichen Abschluss und die erzielten Ab-
schlussnoten erhalten hat oder jedenfalls objektiv
in der Lage war, eine solche schriftliche Bestäti-
gung über ein Online-Portal der Hochschule er-
stellen zu können. Entscheidend ist, welches Er-
eignis früher eingetreten ist.

Damit wird deutlich, dass das Ende des - insoweit
einen Kindergeldanspruch begründenden - Hoch-
schulstudiums nicht durch das Forlbestehen der for-

mellen lmmatrikulation an einer Hochschule be-
stimmt wird, weil etwa das Kind seinem gewählten
Ausbildungsgang nicht ernsthaft und hinreichend
nachgeht und nur,,pro-forma" immatrikuliert ist. Glei-
ches gilt, soweit ein Kind trotz erfolgter lmmatrikula-
tion noch einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht,
aber noch nicht mit Ausbildungsmaßnahmen begon-
nen hat. Entsprechend beginnt ein Hochschulstu-
dium noch nicht bereits mit der Bewerbung für die-
ses Studium. Bei erfolgreicher Bewerbung wird dann
aber die Zeit bis zum Semesterbeginn und damit
dem Beginn der eigentlichen Ausbildung als Warte-
zeit auf eine Berufsausbildung mangels Ausbildungs-
platzes eingestuft, in der Kindergeld gewährt wird.

lm Urteilsfall endete der Masterstudiengang ,,Ma-
nagement" im Oktober 2016. Anschließend studierte
das Kind ab April 2017 in einem Bachelorstudien-
gang Politikwissenschaften. Die Zwischenzeit von
November 2016 bis Miàrz 2017 umfasste fünf Kalen-
dermonate und überschritt damit die Höchstgrenze
von vier Monaten für eine anzuerkennende unschäd-
liche Übergangszeit, in der das Kindergeld weiterge-
währt wird.

Ð Handlungsempfehlung:

ln der Praxis sollten die maßgeblichen Zeitpunkte sorgfältig
dokumentiert werden. Dies gilt insbesondere für die Been-
digung des Studiums.

2. Uberbrückungshilfe lll Plus ist bis zum
31 .1 2.2021 verlän gert worden

Die Überbrückungshilfe lll Plus gewährte nach bishe-
rigem Stand Unterstützung bei Corona-bedingten
Einschränkungen bis zum 30.9.2021. Diese Hilfen
wurden nun - hinsichtlich der Förderbedingungen
weitgehend unverändert - bis zum 31J22021 ver-
längert. Ebenfalls verlängert wird die Neustarthilfe
Plus, mit der Soloselbständige unterstützt werden,
die von Corona-bed i n gten U msatzei n brüchen betrof -
fen sind. lm Einzelnen ist zu beachten:

r; Antragsberechtigt sind nach wie vor Unternehmen
mit einem Corona-bedingten Umsatzrückgang
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von mindestens 30 7o. lnsoweit ist auch für den
verlängeftetr Zeitraurl Oktober bis Dezellber
2021 eine Prüfung für jeden einzelnen Monat vor-
:r rnahman r ¡m faa+z¡ ¡a+nllan fi'¡v r¡¡al¡l¡an l\¡tana+¿ut tur rr I tg¡ r, qt I r t9ot¿uoLgltvt I, tut vvgtvt tçt I tvtvt tqt

eine Förderberechtigung besteht.
¡¡ Die .sogenannte Restart-Prämie, die innerhalb

der Uberbrückungshilfe lll Plus für die Monate Juli,
^,,^. 

,^* o^^¡^-L^- 
^^õ1 ^-lL ,.^l 

-i¡ 
)^.- )^.-r\uvuÞr., \JvPlËr tÚ-/ët ¿u¿ r garr ur ru r r ilr ucf uut

Übergang vom Lockdown hin zur Wiederöffnung
efleiehtêrt werdeh sollte, iáutt þlángemäß im sep:
tember aus.

)) Der Eigenkapitalzuschuss zur Substanzstärkung
besonders stark und andauernd betroffener Un-
ternehmen wird auch über den September hinaus
bis Dezember 2021 zur Verfügung stehen.

U Verlängert wird auch die Neustarthilfe Plus für
Soloselbständige. Für den Zeilraum Oktober bis
Dezember können Soloselbstänclige. deren IJm-
satz durch Corona weiter eingeschränkt ist, damit
zusätzlich bis zu 4500 € Unterstlitzung erhalten.

O Handlungsempfehlung:
Auch fLir die Fördermonate Oktober bis Dezember 2021
erfolgt Cie Antragstellung durch einen ,,prüfenden Dritten",
also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt.
Betroffene Unternehmen sollten rechtzeitig die edorderli-
¡l.r^n l-ì-+^n r, '-ãhh^hÃ+^ll^^ ,,* ^i-^ EX.i^-' ¡h^ a,ilf^-vrr9rr uqrer rolçIgrr, ut¡r s[19 r vrvgtulrv lJtutgtt

:, 1{ b9¡,,j, ay¿,,..¿i, liö,,,,c,,- i,-,;¿u,o,i o-iiio, o-iìi¿o;i;v i (.',-
[aK[ ililt- uef il pf utciluef I ur¡ttef tautgcf tofililteil wetuefl, uer
bei derAntragstellung unterstützt und diesen Prozess dann
durchführt.

Weiterhin gelten nun Besonderheiten für von Hoch-
wasserere¡gn¡ssen im Juli 2A21 behroffene Unter-
nehmen. Die Überbrückungshilfe lll Plus leistet als
Corona-Hilfsprograrnrn keine Hilfe zur Beseitigr¡ng
Hochwasser-bedingter Nachteile. Die Corona-be-
dingten Umsatzausfälle berechtigen nun aber nach
Maßgabe der folgenden Bedingungen weiterhin zur
Anfrarrqtall¡ lnrr er rf I lhprhriinkr rnnqhilfo lll Plr rc \/\/ci-"Y -"'
terhin antragsberechtigt sind Unternehmen, die für
die Überbrückungshilfe lll antragsberechtigt waren
und vom Juli-Hochwasser betroffen sind, soweit im
Monat Juni 2021 und im jeweiligen Fördermonat ein
Umsatzeinbruch von mind. 30 % gegenüber dem
Verg leichszeitraum vorliegt. Die Förderhöhe bem isst
sich nach dem Niedrigeren von

;p Umsatzeinbruch im Juni 2021 (also nicht des För-
dermonats) im Verhältnis zu den jeweiligen Ver-
-l_:-t--._-_.-_gtetuilsiltultilr.ëil tf f t Jicllf ¿v lY uf tu

;¡ tatsächlicher Umsatzeinbruch im Fördermonat im
Verhältnis zu dem jeweiligen Vergleichsmonat im
Jahr 2O19. Es sind in der Antragstellung die ent-
sprechend relevanten Umsätze anzugeben.

O Hinweis:
Soweit Unternehmen sowohl die Uberbrückungshilfe lll
Plus als auch Hilfen aus dem Aufbauhilfefonds in Anspruch
nehmen wollen, darf keine Überkompensation von Schä-
den edolgen. Kosten dur.fen nur einmal erstattet werden.
Soweit eine Anrechnung erforderlich isi, edolgt diese im
Rahmen der Aufbauhilfe.

Ð Handlungsempfehlung:
Diese erweiterten Hilfsnröglichkeiten sind für derr Einzelfall
sehr wichtig, machen allerdings die Antragstellung noch
komplexer. Sorgfältig müssen qemeinsam mit dem prüfen-
den Dritten, der die Antragstellung vornimmt, die Antrags-
berechtigung und die ansetzbaren Kosten nach den ver-
schiedenen Förderprogrammen geprüft werden.

3. ULerbrüekungshilfe l, ll, lllund lll Plus:
Schlussabrechnung muss bis zum
30.6.2022 vorgele gt werden

Spätestens bis zum 30"6"2022 hat der prüfende
Dritte die Schlussabrechnung für die Überbrü-
ckungshilfe l, ll, lll und lll Plus vorzulegen. Erfolgt kei-
ne Schlussabrechnung, ist die jeweilige Corona-
Überbrückungshilfe in gesamter Höhe zurückzu-
zalrlan ñia Q¡hlr tcc¡l-rranhnr rnn l¿¡nn n¡¡lr ¡lnm ÂÞr

lauf des Förder¿eitraums digital über die Anti'ags-
plattform der Überbrückungshilfe eingereicht wer-
den.

lm Einzelnen weist das BMW| zur Schlussabrech-
nung der Überbrückungshilfe I auf Folgendes hin:

), Umsatzeinbruch: lm Rahmen der Schlussabrech-
nunq slncJ clle encloljltlcên t_fmsa.tzzahlen üLrer den
tatcöch!¡ch ¿;rtota;Jc;c; Um;at=¿¡;b;i¡ch ¡;
Apnt uno 

'Maa 
zvzv zu ube!'mrüetn. tsrgtþt stcn da-

raus, dass der durchschnittliche Umsatzeinbruch
von 60 % entgegen der Prognose nicht erreicht
wurde, also die grundsätzliche Förderberechti-
gung nicht vorgelegen hat, sind alle bereits ausge-
zahlten Zuschüsse zuruckzuzahlen. Bei der Be-
stätigung der endgültigen Umsatzzahlen sind die
Urnsatzsteuervorarrrneldungen des antragstellen-
den Unternehmens zu Grunde zu legen.

¡¡ Betríebliche Fixkosten: Der prüfende Dritte über-
mittelt zudem die endgültige Fixkostenabrech-
nung an die Bewilligungsstellen der Länder.
Ergeben sich daraus Abweichungen von der Kos-
tenprognose (Höhe der Gesamtkosten), sind ggf.
bereits ausgezahlte Zuschüsse für den betroffe-
nen Fördermonat zurückzuzahlen. Nachzahlun-
gen sind ausgeschlossen.

¡¡ Rückzahlungen bereits ausgezahlter Zuschüsse
sind bis zur Schlussabrechnung grundsätzlich
nicht zu verzinsen. Eine Verzinsung könnte ein-
treten, wenn nach der Rückforderung die dort ge-
setzten Zaniungszieie nicht eingehalten werden
oder Subventionsbetrug begangen wurde.

;¡ Eino Nachzahlung im Zuge der Schlussabrech-
nung wird grundsätzlich nicht möglich sein. Ab-
weichend hiervon ist eine Nachzahlung jedoch
für den Fall rnöglich, dass beinr Antrag auf Ut¡er-
brückungshilfe die ursprünglich erhaltene Sofort-
hilla an+ailia anaaranlrno+ Aiò õ^^^v^^h^^+^ e^rr rvL, utv qr tvvt ùvr il tu(v uv
forlhilfe aber zwischenzeitlich zurückgezahlt
wurde. Die Rückzahlung der Sofor-thilfe muss hier-
für spätestens bis zur Einreichung der Schlussab-
rechnung nachweislich erfolgt sein.
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4. Vorsteuerabzug - Angabe des Leistungs-
zeitpunkts bzw. -zeitraums in der Rech-
nung

Die FinVerw stellt mit Schreiben v. 9.9.2021 (A¿.

lll C 2 - 5728O-a/19/10004 :00'1) heraus, dass Rech-
nungen, die nicht den Zeitpunkt der Lieferung oder
sonstigen Leistung enthalten (ausreichend ist die An-
gabe des Kalendermonats), nicht ordnungsgemäß
ausgestellt sind und damit grundsätzlich nicht zum
Vorsteuerabzug berechti gen.

Ein Vorsteuerabzug aus solchen Rechnungen ist nur
ausnahmsweise möglich, und zwar dann, wenn die
FinVerw über sämtliche Angaben verfügt, um die ma-
teriellen Voraussetzungen zu überprüfen. Der BFH
hatte entschieden, dass sich im Einzelfall aus dem
Rechnungsdatum das Leistungsdatum ergeben
kann. Umgekehrt kann dies nicht gelten, wenn nicht
feststeht, dass die Daten zusammenfallen. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn eíne unmittelbar
mit der Leistung zusammenfallende Rechnungsstel-
lung nicht branchenüblich ist, vom betroffenen Rech-
nungsaussteller nicht immer durchgeführ1 wird oder
bei der konkreten Leistung sonstige Zweifel an einem
Zusammenfallen der Daten bestehen. Bestehen
Zweifel, obliegt deren Ausräumung dem Unterneh-
mer, der den Vorsteuerabzug geltend macht.

O Handlungsempfehlung:
ln umsatzsteuerlichen Rechnungen sollte grundsätzlich der
Lei stu n gszeitpun K bzw. -zeiLr aum (au sreichend als Kalen -
dermonat) angegeben werden. Bei Kleinbetragsrechnun-
gen (Gesamtbetrag max.250 €) ist die Angabe des Leis-
tungszeitpunktes nicht erforderlich.

5. Betriebsaufspaltung: Erforderl¡ch ist eine
beherrschende Stellung sowohl in der Be-
sitzgesellschaft als auch in dem Betriebs-
unternehmen

Wird Anlagevermögen - meist in Form von Grundstü-
cken -, das eine operativ tätige Gesellschaft für ihre
gewerbliche Tätigkeit nutzt, nicht von dieser Gesell-
schaft selbst, sondern von einer separaten Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft gehalten, so handelt
es sich insoweit im Grundsalz bei der Überlassung
des Anlagevermögens um eine rein vermögensver-
waltende Tätigkeit, die z.B. nicht der Gewerbesteuer
unterliegt. Die Uberlassung des Anlagevermögens an
die operativ tätige Gesellschaft wird aber dann als
gewerbliche Tätigkeit eingestuft, wenn unter folgen-
den Bedingungen eine sog. steuerliche Betriebsauf-
spaltung vorliegt:

¡p sachliche Verflechtung: Es muss mindestens eine
für den Betrieb der operativ tätigen Gesellschaft
(sog. Betriebsgesellschaft) wesentliche Betriebs-
grundlage überlassen werden. Dies ist regelmäßig
bei der Uberlassung von lmmobilien gegeben.

)) personelle Verflechtung: Daneben muss eine
personelle Verflechtung zwischen der Betriebsge-
sellschaft und dem verpachtenden Unternehmen
(sog. Besitzgesellschaft) vorliegen. Dies ist dann

gegeben, wenn ein Gesellschafter oder ggf. auch
eine Personengruppe in beiden Unternehmen ih-
ren Willen durchsetzen können.

Rechtsfolge bei Bestehen einer solchen steuerlichen
Betriebsaufspaltung ist, dass das Besitzunternehmen
auch gewerbliche Einkünfte erziell, also der Gewerbe-
steuer unterliegt und etwaige Wertsteigerungen in den
überlassenen Wi rtschaft sgütern steuerlich erfasst wer-
den. Problematisch ist insbesondere die Beendigung
einer steuerlichen Betriebsaufspaltung durch Weg-
fall entweder der sachlichen oder der personellen Ver-
flechtung, weil darin eine Betriebsaufgabe gesehen
wird - mit der Folge derVersteuerung der stillen Reser-
ven im Vermögen des Besitzunternehmens und derAn-
teile der Betriebsgesellschaft .

Der BFH hat nun mit Urteil v.14.4.2021(Az. X R 5/19)
klargestellt:

t) Die personelle Verflechtung verlangt - abgesehen
vom Sonderfall der faktischen Beherrschung -,
dass der das Besitzunternehmen beherrschende
Gesellschafter auch in der Betriebskapitalgesell-
schaft die Stimmenmehrheit innehat und dort in
der Lage ist, seinen Willen durchzusetzen; eine
Beteiligung von exakt 50 %o der Stimmen reicht
nicht aus.

¡) Sind sowohlein Elternteilals auch dessen minder-
jähriges Kind an der Betriebskapitalgesellschaft
beteiligt, sind die Stimmen des Kindes jedenfalls
dann nicht dem Elternteil zuzurechnen, wenn in
Bezug auf die Gesellschafterstellung des Kindes
eine Ergänzungspflegschaft angeordnet ist.

lm Ufteilsfall drohte unbeabsichtigt eine Betriebsauf-
spaltung vorzuliegen. Der Fall stellte sich wie folgt dar:

¡¡ Ursprünglich lag offensichtlich eine Gestaltung ent-
sprechend dem Wiesbadener Modell vor: V war al-
leiniger Gesellschafter und Geschäftsführer einer im
Baugewerbe tätigen GmbH und seine Ehefrau
(Stpfl.) war Alleineigentümerin des mit einer Lager-
halle inkl. Büro- und Sozialtrakt sowie Garagen be-
bauten Grundstücks, welches an die GmbH ver-
pachtet war. ln einer solchen Konstellation wird
keine steuerliche Betriebsaufspaltung gesehen.

¡¡ ln 2010 verstarb V. Erben des V waren zu 1/z seine
Ehefrau und zu 1/+die beiden Söhne. Einervon ih-
nen war im Streitjahr noch minderjährig. Die Er-
bengemeinschaft blieb im Streitjahr ungeteilt. Mit
Beschluss vom 7.6.2010 ordnete das Familienge-
richt eine Ergänzungspflegschaft für den noch
minderjährigen Sohn an. Sie umfasste die Wahr-
nehmung der Gesellschafterrechte und -pflichten
des Sohnes in der GmbH.

¡¡ Am 17.6.2010 fasste die Gesellschaftsversamm-
lung der GmbH den Beschluss, die Stpfl. zur ein-
zelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin
der GmbH zu bestellen. Diesen Beschluss unter-
schrieb die Ergänzungspflegerin für den minder-
jährigen Sohn.

¡) Die am 13.7 .2010 beim Handelsregister eingegan-
gene Gesellschafterliste führte díe Erbengemein-
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schaft als Gesellschafterin der GmbH auf. Die Stpfl.
wurde a¡¡t 1 4.7 .201 0 als eit rzelvertretuttgsLre¡euh-
tigte Geschäftsfirhrerin der Gmbll in da-s Ha-nclels-
-^^i^+^- ôil^e¡i6^â ^l^^^ Þ^4.^i ¡^^ Þ^
r EvtÞtvt , ailst u[ tvù vt I t9 uçil çtut tv vvr r vsr r uç-

schränkungen nach S 181 BGB, eingetragen.
!, Das Finanzamt sah nun eine Betriebsaufspaltung.

Dieses war der Ansicht, dass mit der Bestellung
cier Sipfl. zur einzeivertreiungsberechtigten Ge-
schäftsführerin neben der bereits bestehenden
sachlichen Vedlechtung auch eine personelle Ver-
flechtung mit der GmbH eingetreten sei. Gegen
ihren Willen habe sie als Geschäftsführerin nicht
abberufen werden können.

Der BFH bestätigt dagegen, dass vorliegend keine
personelle Vedlechtung gegeben war. Die Stpfl. war
zwar Alleineigentümerin des überlassenen Grund-
stricks, nicht aber in der Lage, auch in der GmbH
ihren Willen Curchzusetzen. Damit ein Gesellschafter
eine GmbH beherrscht, ist es gesellschaftsrechtlich
ausreichend - abe( auch notwendig -, dass er über
die Stimmrechtsmehrheit verfügt, die der Gesell-
schaftsveftrag für Gesellschafterbeschlusse vor-
schreibt. Dies gilt selbst dann, wenn der Gesellschaf-
ter ansonsten die laufende Geschäftsführung innehat
(sog. Geschäfte des täglichen Lebens). ExakL 50 Yo

der Stimmen reichen deshalb noch nicht aus-

Eine Beherrschung der GmbH ergab sich im Streitfall
auch nicht daraus, dass die Stpfl. zugleich Geschäfts-
führerin der GmbH wurde und so die sog. Geschäfte
des tägi ichen Lebens der Betriebsgesellschaft bestim-
men konnte. Es fehlte die weiterhin notwendige Mehr-
heitsbeteiligung der Stpfl. an der GmbH.

Weiterhin stellt der BFH heraus, dass eine über ihren
Stimmenanteil von 50 % hinausgehende Zurechnung
der Stimmen des minderjährigen Kindes an die Stpfl.
für ertragsteuei'i'echtliche Zwecke mangeis gleichge-
lagerler wirtschaftlicher lnteressen nicht vorgenom-
men werden konnte. Dem stand insbesondere entge-
gen, dass das Kind hinsichtlich der GmbH-Anteile
durch die Ergänzungspflegerin vedreten wurde. Damit
waren die Stimmrechte des Kindes im Verhältnis zur
GmbH nicht mehr Teil der Vermögenssorge der Stpfl.
Ei ne Verm utu n g gleich gerichteter lnteressen bestand
damit nicht.

Ð l-landlungsempfehlung:
Liegt eine steuerliche Betriebsaufspaltung vor, so kann
dics weitreichende Folgen nach sich ziehen. Dabei sind
l¡ci elu Prüfurrg des Vur liegens der persorrellerr Verilech-
tung stets die zivilrechtlichen Verhältnisse des Einzelfalles
sehr genau zu beachten. ln solchen Fällen sollte stets
steuerlicher Rat eingeholt werden.

6. Gewinn aus e¡nern privaten Verär¡ße-
rq.¡nESEeschäft kanr¡ durch rechtze¡t¡ge
Schenkung auf die Kinder verlagert
werden

Vorliegend ging es um ein privates Veräußerungsge-
schäft, da ein Grundstück nach nur etwa einem Jahr

Haltedauer weiterveräußert wurde. Strittig war aber,
ub Cer Gewirrtt aus diesetrr pr.ivalerr Veråußerurrgsge-
scha.ft bei der Mr-rtter als ursprüngiichem Flgentürner
A^^ f>., t^.J^+ii^ì.ã -¡ ¡ r ¡^v¡r^, ^.t^. l^^i À^^ vi^usù vr ur tuùtuv^ù ¿u v9r ùtgugr r I vvat vvgt vçt uçt I f \il r-

dern, denen das Grundstück kurz vor Veräußerung
geschenkt wurde. Die Mutter erwarb mit notariell be-
urkundetem Vertrag im Jahr 2011 das Grundstück
unci überirug díeses in 20i2 unentgeltlich jeweils zu
hälftigem Miteigentum auf ihren volljährigen Sohn
unlC íhre volljährige Todhter. Mit hotariell beurkunde-
tem Vertrag vom selben Tag verkauften die Tochter
und der Sohn das Grundstück an Z. Der Kaufpreis
wurde je zur Hälfte an die Tochter und den Sohn aus-
gezahlt. Die Verkaufsverhandlungen mit Z waren al-
lein von der Mutter geführt worden. Strittig war nun,
ob bei der Mutter ein privates Veräußerungsgeschäft
anzusetzen sei oder aber bei den Kindern (was vor-
liegend steLrerlich girnstiger wa.r r-rncl cla.her â.nge-
strebt wurde).

Der BFH bestätigt rnit Urteil v.23.4.2021 (Az. lX R8/20)
die vorgenommene Gestaltung und das Vorliegen eines
privaten Veräußerungsgeschäfts bei den Kindern. Ent-
scheidend ist, dass der Gesetzgeber ausdrücklich (als
Reaktion auf frühere Rechtsprechung) geregelt hat,
dass bei einem unentgeltlichen Erwerb der Erwerber in
lt^ n^^L+^^+^il..^^ l^^ I tL^/-t-^-^ ^l^+-i+ ..^l 

-i+L:^u¡ú Rcu¡¡tJùrÉilurrv \luù LJLruruclvvlù vIlLllr.r. uf lu IlllLllllr
etf I sreueflrcn zu enassenoes pnvales veraulJerungsge-
schäft realisieft, wenn innerhalb der durch den Rechts-
vorgänger in Gang gesetzten ,,Spekulationsfrist" von
zehn Jahren das Grundstück veräußeft wird. Der Ge-
setzgeber hat damit zu erkennen gegeben, dass durch
die unentgeltliche Uberlragung die Besteuerung als pri-
vates Veräußerungsgeschäft nicht umgangen werden
soll, indem vor einer Veräußerunq das betroffene Wirt-
schaftsgut z.B. auf eine nahestehende Person übertra-
gen wird, die dann den Veräußerungsvorgang verwirk-
licht.

Auch ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten, der zu einer steuerlichen Erfassung
des privaten Veräußerungsgeschäfts bei der Mutter
geführt hätte, wurde nicht verwirklicht. Es lagen keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass die vertraglichen
Regelungen zur Schenkung des Grundstücks an die
Kinder sowie die Veräußerung des Grundstücks an Z
unangemessene Vereinbarungen enthielten. Die Kin-
der konnten über das geschenkte Grundstück nach
der Ubertragung frei verfügen. Sie waren insbeson-
dere nicht vertraglich gebunden, an die Erwerber zu
veräußern, mit denen ausschließlich die Mutter zuvor
Verkar¡fsverhand[rngen geführt hatte. Die Kinder wa-
ren auch nicht verpflichtet, den Veräußerungserlös
an die Stpfl. abzuführen. Zudem war in der Folge
der Ubertragung an beide Kinder das Entstehen
eines steuerbaren Veräußerungsgewinns nicht ver-
mierjen rrnd ein oesetzlich nicht r-¡oroesehenerVJ

Steuervorteil nicht erzielt worden. Vielmehr ist der
Veräußerungsgewinn bei den Kindern entstanden
und auch dorl zu er-fassen.

O llinweis:
Dies zeigt, dass in der Praxis Steuersatzeffekte genutzt
werden können. Schenkungsteuerliche Aspekte sind je-
doch zu beachten.

T¡
(,

¡
Ø

>¡
)
o

=

I
Ø
9)

4


